
REGLEMENT überdie

Ersatzabgabe für Parkplätze

vom 17. September2001





Die Gemeindeversammiung beschliesst, gestutzt auf § 47 des Gemeindegesetzes vom
8051970, § 106 und 107 des Raumplanungs- und Baugesetzes (RBG) vom 08.01.1998,
§ 70 der Verordnung zum Raumplanungs- und Baugesetz (RBV) vom 27.10.1998 mit An-
hang 11/1 folgendes Reglement:

§ 1 Grundsatz für Abgeltung fehiender Parkplätze

1 Können die notwendigen Abstellplätze aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen
nicht oder nur mit unverhaItnismässg hohem finanziellen Aufwand ersteflt werden,
entrchtet die Bauherrschaft eine Ersatzabgabe an die Gemeinde.

2 Die bezahiten Ersatzabgaben bewirken kein Recht auf die Reservierung von Park-
platzen auf öllentlichem Areal oder in öflentlichen Einstellhallen.

§ 2 Höhe der Ersatzabgabe

Die Ersatzabgabe betragt pro Parkplatz Fr. 5000.-- (ZOrcher-Baukostenindex, Basis
April 1998 = 100; Stand vom April 2001 = 110,1). Dieser Betrag st bei der Rech
nungsstellung jährlich an den Baukostenindex anzupassen.

§ 3 Fälliqkeit

Die Ersatzabgabe wird mit der Rechtskraft der Baubewilligung Iallig.

§4 Verwendung (107Abs.4RBG)

Der Parkplatzersatzabgaben-Ertrag st zweckgebunden zu verwenden für die Er-
schliessung, den Bau, den Unterhalt sowie den Betrieb von öffentlichen Parkplätzen
oder von privaten Parkplätzen, die der Offentlichkeit zur Verfugung stehen.

§ 5 Vorkaufs-/Mietrecht

Verkauft oder vermietet die Gemeinde Parkplätze in öflentlichen Parkierungsanlagen,
haben die Liegenschaftseigentumer, die eine Ersatzabgabe geleistet haben, den
Vorrang. Die geleistete Ersatzabgabe wird ohne Verzinsung beim Verkaufspreis bzw.
bei der Errechnung des Mietzinses angerechnet.
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§ 6 Ruckerstattung

1 Anspruch auf eine Rückerstattung der geleisteten Ersatzabgabe besteht,

a) wenn em Bauvorhaben nicht ausgefuhrt wrd oder die Baubewilligung erlischt.

b) wenn der pflichtige Liegenschaftseigentumer oder sein Rechtsnachfolger die er
forderliche Zahi von Parkplatzen nachtraglich innert funf Jahre ersteilt oder aul
nichtöffentlichem Areal erwrbt;

c) wenn em Gebäude durch em Elementarereignis oder Brand zerstört wird und es
nicht wieder aulgebaut wird;

U) wenn die notwendigen Absteflplatze innert 5 ]ahren nach der Zahiung der Ersatz-
beitrage nachtraglich ersteilt werden;

2 Die Ersatzabgabe wird ohne Anrechnung einer Verzinsung zurück erstattet;
3 Die Ruckerstattung muss vom Grundeigentumer bei der Gemeinde geltend gemacht

werden;

4 5 Jahre nach Erteilung der mit der Ersatzabgabe gekoppelten Baubewilligung erlischt
der Anspruch auf Ruckerstattung in jedem Fall.

§ 7 Aufhebunq bisherigen Rechts

Das Reglement über die Ersatzabgabe für Parkplätze vom 06. Juni I 994 wird mit der
regierungsratlichen Genehmigung des neuen Reglementes aufgehoben.

§ 8 lnkrafttreten

Das Reglement tritt mit der Genehmigung des Einwohnergemeindeversammlungs
beschlusses durch den Regierungsrat in Kraft.

Von der Einwohnergemeindeversammlung beschlossen am I 7. September 2001.
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ANHANG zum Reglement über die Ersatzabgabe für Parkplätze vom I 7. 09. 2001

Parkplatznachweispflicht - Beurteilung

Wann sind Parkplatznachweise zu erbringen?

§ 106 Abs. 1 RBG definiert:

Die Erstellung, der Umbau und die Zweckanderung von Bauten und Anlagen, für die em
Abstellplatzbedarf für Motorfahrzeuge und Fahrrãder besteht, dürfen nur bewilligt werden,
wenn eine bestimmte Anzahl Abstellplatze ausgewiesen wird”.

Hier definiert das Gesetz nicht prazis, wann em Parkplatznachweis zu erbringen st. Als Umbau kann
bereits das Versetzen einer Zimmerwand oder der Einbau einer KUche definiert werden. Eine soiche
bauliche Massnahme hat jedoch keinen Einfluss auf die Anzahl Pflichtparkplätze und erfordert auch
keinen Parkplatznachweis.

Als Umkehrschluss und Iogische Interpretation könnte deshaib definiert werden, dass em Parkplatz
nachweis dann erbracht werden müsste, wenn die Erstellung von zusätzlichen Pflichtparkplatzen zu
erwarten st (immer rn Vergleich mit der bestehenden Situation). Em Parkplatznachweis st bei fol
genden exemplarischen Fallen zu verlangen (Aufzählung nicht abschliessend):

- Neubau ailgemein für Arbeiten und Wohnen
- Schaffen von zusätzlicher eigenstandiger Wohneinheit (separat zugängliche Wohnung mit

Küche, Bad etc.) in bestehendem oder in neuem Gebäude
- Umbau bzw. Ausbau eines Gewerbe-/Geschäftsbetriebes u.ã. für mehr Arbeitskräfte, mehr

Publikumsverkehr im Vergleich zum Bestehenden
- Nutzungsänderungen bzw. Zweckanderungen aller Art, insbesondere wenn sie mehr Park-

platze für Arbeiten, evtl. für Wohnen, Kunden und Publikumsverkehr ailgemein erzeugen

Grundsatz:

Sobald em Parkplatznachweis zu erbringen ist, muss dieser Uber sãmtliche bestehenden bzw. neuen
Nutzungen erstelit werden. Das offensichtliche Fehien der Pflichtparkplatze für die bestehende Wohn
einheit (WE) ist unter dem Aspekt der Besitzstandsgarantie zu beurteilen, wenn diese WE gestUtzt auf
früheres Bau- und Planungsrecht rechtmässig entstanden st.

Beschlossen vom Gemeinderat Waldenburg mit Beschluss Nr. 666/2001 vom 23.07.2001.
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Kanton Basel-Landschaft Gemeinde Waldenburg

Reglement über die Ersatzabgabe für Parkplatze

Vom 17. September 2001
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Beschluss des Gemeinderates: 23.07.2001

Beschluss der Gde-Kommission:

Beschluss der Gde-Versammtung: 17.09.2001

Referendumsfrist: 1 8.09.2001 — 17.10.2001

Urnenabstimmung:

Publik.d.PIanauII. im Amtsblatt Nr. --- vom

Planauflage:

Vom Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft
genehmgt
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Namens des Gemeinderates

Der Präsident: Der Gemeindeschreir:

Der Landschreiber:
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